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Anhang (zu § 36)

Gebührentarif für Konzessionen und Bewilligungen

1. Grundwassernutzung

Die Gebühr für die Erteilung einer Konzession zur Grundwassernutzung beträgt
200 bis 5’000 Fr.

2. Grundwassereingriffe

Für die Erteilung einer Bewilligung für Grundwassereingriffe werden folgende
Gebühren erhoben:

– Sondierbohrungen 150 Fr.

– Grundwasserabklärungen 300 Fr.

– Übrige Grundwassereingriffe 100 bis 200 Fr.

3. Wärmenutzung aus dem Boden

Für die Erteilung einer Bewilligung zur Wärmenutzung aus dem Boden werden
folgende Gebühren erhoben:

– Erdsondenanlagen mit vorgängiger Sondierbohrung 150 Fr.

– Erdsondenanlagen ohne Sondierbohrung 200 Fr.

4. Wasserausfuhr

Die Gebühr für die Erteilung einer Bewilligung für die Ausfuhr von Wasser über
die Kantonsgrenzen hinaus beträgt je nach Aufwand 500 bis 2000 Fr.
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